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Anregung

Das zeitlich befristete eingeschränkte Haltverbot (Zeichen 286 ) vor dem Liefereingang der Diakonischen 
Altenhilfe Luisenstraße 31 (offizielle Anschrift Kasinostraße 1) wird auf den Samstag sowie zeitlich ab 6 
Uhr morgens ausgeweitet.

Begrün(d)ung 

Vor dem Liefereingang der Diakonischen Altenhilfe (Luisenstraße 31) ist bis zur Hausnummer 27 ein 
eingeschränktes Haltverbot eingerichtet, das zeitlich per Zusatzzeichen auf „Mo-Fr 7-10, 15-18h“ 
beschränkt ist. Dies spiegelt nicht die tatsächlichen Lieferzeiten wider, speziell des Wäschereidienstes (vgl. 
Fotos von einem Samstag, kurz nach 6.00 Uhr).

Dies führt in der Praxis

• entweder zu einem Halt in zweiter Reihe, mit der Folge, daß dem Radverkehr in Richtung Westen 
auf dem eigenen Radweg Geisterfahrer entgegenkommen, die auf dem diesem den Liefer-LKW 
umfahren,

• oder zu einem Halt auf dem gegenüberliegenden Seitenstreifen, wobei der LKW noch in den 
halben Gehweg hineinragt.

Beide Fälle sind mit einer Gefährdung des Radverkehrs verbunden. Daher sollten die Zeiten des eingeschr. 
Haltverbot auf „Mo-Sa 6-10, 15-18h“ ausgedehnt werden.

Abb. 1: Laden auf dem Seitenstreifen und Radweg Samstagmorgen kurz nach 6…
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Abb. 2: … weil das Haltverbot nur montags bis freitags gilt.

© Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nur in unveränderter Form und Farbe veröffentlicht werden.


